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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
Öffentliche Auslegung der Änderungs-Verordnung über das Naturschutzgebiet 
"Allertal zwischen Gifhorn und Wolfsburg" 
 
Der Entwurf der Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
"Allertal zwischen Gifhorn und Wolfsburg" in der Stadt Gifhorn, der Gemeinde Sassenburg 
und den Samtgemeinden Boldecker Land und Isenbüttel, Landkreis Gifhorn sowie in der 
Stadt Wolfsburg vom 08.09.2014 nebst Karte 1 Blatt 13 und Begründung wird gem. § 14 (2) 
des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) in der Zeit vom 9. März bis 10. April 2015 beim Landkreis Gifhorn, 
Fachbereich Umwelt, Kreishaus II, Zimmer 119, Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn, öffentlich 
ausgelegt. Während der Auslegungszeit kann jedermann in den Dienststunden Bedenken 
und Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen. 
 
Der Verordnungs-Entwurf nebst Karte 1 Blatt 13 und Begründung liegt in der Zeit vom 
9. März bis 10. April 2015 ebenfalls öffentlich aus in der Samtgemeinde Boldecker Land, 
Eichenweg 1, 38553 Weyhausen. 
Während der Auslegungszeit kann auch dort jedermann in den Dienststunden Bedenken und 
Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen. 
 
Dr. Ebel 
Landrat 
 

Einziehung 
 
Die in den Gemarkungen Hoitlingen und Eischott, Landkreis Gifhorn, gelegene freie Strecke 
der Kreisstraße 33/2 ist für den öffentlichen Verkehr entbehrlich geworden: 
 
Sie wird daher gemäß § 8 Abs. 1 NStrG mit Wirkung vom 01.01.2015 rückwirkend 
eingezogen. 
 
Die eingezogene Straße beginnt bei km 0,337 am Ortsausgang von Eischott und endet bei 
km 3,253 am Ortseingang von Hoitlingen. Die Gesamtlänge beträgt 2916 m. 
 
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
(Straßenaufsichtsbehörde) hat der Einziehung zugestimmt. 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Braunschweig, Am Wendentor 7, 38100 Braunschweig (Zufahrt über 
Wilhelmstr. 53-55), oder Postfach 47 27, 38037 Braunschweig, erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten und die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. Für die Erhebung der Klage stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
des Verwaltungsgerichts erhoben werden. Die Anschrift lautet: Verwaltungsgericht 
Braunschweig, Am Wendentor 7, 38100 Braunschweig (Zufahrt über Wilhelmstr. 53-55), 
oder Postfach 47 27, 38037 Braunschweig. Der Klage sollen dieser Bescheid im Original 
oder in Kopie und so viele Abschriften der Klage mit ihren Anlagen beigefügt werden, dass 
alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 
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2. Auf elektronischem Weg 
Die Klage kann auch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur durch Zuleitung 
über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) erhoben werden. 
 
Gifhorn, den 17.02.2015 
 
Für den Träger der Straßenbaulast 
Der Landrat 
Im Auftrage 
 
Wollny  
Baudirektor 
 

Feststellung gemäß § 3a UVPG 
(Windpark Hänigsen GmbH) 

 
Die Windpark Hänigsen GmbH, Hahnenhorn, Turmstr. 2, 38539 Müden/Aller, hat mit 
Schreiben vom 05.09.2014 die Erteilung einer Genehmigung gemäß des § 16 BImSchG in 
der derzeit geltenden Fassung für die Erweiterung des Windparks Böckelse um eine weitere 
Windkraftanlage in der Gemarkung Böckelse, Flur 4, Flurstück 15, und die Änderung des 
Maschinentyps für die bereits genehmigten Anlagen beantragt. 
 
Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3c i. V. m. Nummer 1.6.3 der 
Anlage 1 UVPG in der derzeit geltenden Fassung durch eine Vorprüfung des Einzelfalles zu 
ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 
 
Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für dieses Verfahren 
nicht erforderlich ist. 
 
Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Sie ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN 
 

Bekanntmachung 
 
Die am 07.07.2014 vom Rat der Stadt Gifhorn beschlossene 107. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (Seerosenteich), Teilplan 3, ist mit Verfügung des Landkreises 
Gifhorn vom 15.12.2014, Az. 8.3/6121-02/00/107, unter Auflagen genehmigt worden. 
 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) wird die Genehmigung der 
Flächennutzungsplanänderung bekannt gemacht. Die Planunterlagen mit Begründung sowie 
die zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB liegen während der 
Sprechzeiten der Verwaltung im Rathaus der Stadt Gifhorn, Marktplatz 1, Zimmer 201, zu 
jedermanns Einsicht aus. 
 
Die jeweilige Lage und der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung 
ergeben sich aus nachfolgendem Übersichtsplan.1 
 

                                                 
1 abgedruckt auf Seite 96 dieses Amtsblattes 
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Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches für die 
Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich ist, 
wenn 
 
1.) entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Stadt Gifhorn 

bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht 
zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich 
und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.) die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, 

§ 4 Abs. 2 § 4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35 
Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der 
Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange 
nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren 
oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder der 
Hinweis nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 
2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die 
Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, 
oder bei Anwendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (auch in Verbindung mit 
§ 13a Abs. 2 Nr. 1) die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3.) die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplanes sowie seines 

Entwurfes nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 
und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung 
des Flächennutzungsplans oder sein Entwurf unvollständig sind; abweichend von 
Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht 
unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten 
unvollständig ist; 

 
4.) ein Beschluss der Stadt Gifhorn über den Flächennutzungsplan nicht gefasst, eine 

Genehmigung nicht erteilt, oder der mit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten 
unvollständig ist, hat die Stadt Gifhorn auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein 
berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 3 BauGB in der zurzeit 
gültigen Fassung für die Abwägung die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan maßgebend ist. 
 
Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das 
Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB in der zurzeit 
gültigen Fassung die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der 
Abwägung unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Gifhorn unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
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Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Gifhorn wirksam. 
 
Gifhorn, 10.02.2015 
 
Matthias Nerlich    (L. S.) 
Bürgermeister 
 

Bekanntmachung 
 
Der Rat der Stadt Gifhorn hat in seiner Sitzung am 07.07.2014 folgenden Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen: 
 
 Bebauungsplan Nr. 4 „Seerosenteich“, Neufassung, Ortschaft Wilsche 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) wird der o. g. Bebauungsplan bekannt 
gemacht. Der Bebauungsplan mit der entsprechenden Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB können während der 
Sprechzeiten der Verwaltung im Rathaus der Stadt Gifhorn, Marktplatz 1, Zimmer 201, von 
jedermann eingesehen werden.  
 
Die Lage und der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus dem 
zugehörigen Übersichtsplan.2 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches für die 
Rechtswirksamkeit der Satzung nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich ist, wenn 
 
1.) entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Stadt Gifhorn 

bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht 
zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich 
und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.) die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, 

§ 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35 
Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der 
Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange 
nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren 
oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder der 
Hinweis nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 
2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die 
Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, 
oder bei Anwendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (auch in Verbindung mit 
§ 13a Abs. 2 Nr. 1) die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3.) die Vorschriften über die Begründung der Satzung sowie ihres Entwurfes nach §§ 2a, 

3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung der Satzung oder 
ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung 
hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

                                                 
2 abgedruckt auf Seite 96 dieses Amtsblattes 
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4.) ein Beschluss der Stadt Gifhorn über die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung 

nicht erteilt, oder der mit der Bekanntmachung der Satzung verfolgte Hinweiszweck 
nicht erreicht worden ist. 

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten 
unvollständig ist, hat die Stadt Gifhorn auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein 
berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 2 BauGB in der zurzeit gültigen 
Fassung für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne auch eine Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes zum Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 bis 4 
unbeachtlich ist, wenn 
 
1.) die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstständigen Bebauungsplans (§ 8 

Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die 
Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2.) § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem 

Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist; 

 
3.) der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen 

Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4.) im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist.  
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 3 BauGB in der zurzeit 
gültigen Fassung für die Abwägung die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über die Satzung maßgebend ist. 
Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das 
Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB in der zurzeit 
gültigen Fassung die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der 
Abwägung unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Gifhorn unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn aufgrund des 
Inkrafttretens dieses Bebauungsplanes für sie die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuches 
(BauGB) bezeichneten Vermögensnachteile (Vertrauensschaden; Begründung von Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten; Bindung für Bepflanzung; Änderung oder Aufhebung einer 
zulässigen Nutzung) eingetreten sind. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Der Entschädigungsanspruch nach § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 erlischt nach Abs. 4 BauGB, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die genannten Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend 
gemacht wird. 
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Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Gifhorn in 
Kraft. 
 
Gifhorn, 10.02.2015 
 
Matthias Nerlich     (L. S.) 
Bürgermeister 
 

I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2015 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Stadt Wittingen in der Sitzung am 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  15.556.400 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  16.859.800 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 40.500 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  40.500 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  15.092.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  19.419.100 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  701.500 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  3.012.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  2.310.500 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  336.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  18.104.900 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  22.767.100 Euro 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.310.500 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 



ABL Nr. 2/2015 

55 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 360 v. H. 
 
Wittingen, den 11. Dezember 2014 
 
Ridder 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit verkündet. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 des Niedes. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche 
Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 20.02.2015 unter dem Az. 111-09-02/2-1 
erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 02.03.2015 bis einschl. 
10.03.2015 zur Einsichtnahme im Rathaus öffentlich aus. 
 
Wittingen, den 25.02.2015 
 
Ridder 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung 
 
der Gemeinde Sassenburg 
 
Der Rat der Gemeinde hat mit Beschluss vom 22.01.2015 den Bebauungsplan „Am Felde“ 
in der Ortschaft Westerbeck als Satzung gemäß § 10 BauGB beschlossen.  
Die Begründung zum Bebauungsplan und die Erklärung über die Berücksichtigung der 
Umweltbelange wurden gebilligt. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Gebietsabgrenzung.3 
 

                                                 
3 abgedruckt auf Seite 97 dieses Amtsblattes 
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Jedermann kann den Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung 
über die Berücksichtigung der Umweltbelange während der Sprechstunden im Rathaus der 
Gemeinde Sassenburg, Bokensdorfer Weg 12, 38524 Sassenburg, einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sassenburg, 05.02.2015 
 

Gemeinde Sassenburg 
 
Arms 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung 
 
der Gemeinde Sassenburg 
 
Der Rat der Gemeinde hat mit Beschluss vom 22.01.2015 den Bebauungsplan 
„Sportanlagen Westerbeck“ in der Ortschaft Westerbeck als Satzung gemäß § 10 BauGB 
beschlossen.  
Die Begründung zum Bebauungsplan und die Erklärung über die Berücksichtigung der 
Umweltbelange wurden gebilligt. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Gebietsabgrenzung.4 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung 
über die Berücksichtigung der Umweltbelange während der Sprechstunden im Rathaus der 
Gemeinde Sassenburg, Bokensdorfer Weg 12, 38524 Sassenburg, einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen. 
 

                                                 
4 abgedruckt auf Seite 98 dieses Amtsblattes 
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Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sassenburg, 05.02.2015 
 

Gemeinde Sassenburg 
 
Arms 
Bürgermeister 
 

Satzung 
 

über die Verringerung der Zahl der zu wählenden Ratsfrauen und Ratsherren in der 
Gemeinde Sassenburg (Wahlperiode 2016 – 2021) 

 
Gemäß §§ 10, 46 Abs. 4 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der aktuellen Fassung hat der Rat der Gemeinde Sassenburg in seiner Sitzung 
am 22.01.2015 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
 
Die Zahl der in der Wahlperiode 2016 – 2021 zu wählenden Ratsfrauen und Ratsherren wird 
um 2 verringert und damit auf  26  festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sassenburg, 22.01.2015 
 
Arms 
Bürgermeister 
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I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
der Gemeinde Sassenburg für das Haushaltsjahr 2015 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Sassenburg in seiner Sitzung am 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  13.159.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  13.159.700 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  12.742.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  11.979.500 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  1.880.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  4.256.900 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  2.065.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  451.300 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  16.687.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  16.687.700 Euro 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.065.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro 
festgesetzt. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 

§ 6 
 
Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen 
bis zur Höhe von 5.000 Euro als unerheblich. 
 

§ 7 
 
Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 6 GemHKVO wird auf 50.000 Euro und 
bei den übrigen Bereichen auf 25.000 Euro festgesetzt. 
 
Sassenburg, den 16.12.2014 
 
Arms 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit verkündet. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 25.02.2015 unter 
dem Az. 111-09-02/3-1 - erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 02.03.2015 bis einschl. 
10.03.2015 zur Einsichtnahme im Rathaus öffentlich aus. 
 
Westerbeck, den 26.02.2015 
 
Arms 
Bürgermeister 
 

Satzung 
der Gemeinde Bergfeld über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des 

Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) für straßenbauliche 
Maßnahmen (Straßenausbaubeitragssatzung - SABS) 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 291), und § 6 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetz (NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der 
Rat der Gemeinde Bergfeld in seiner Sitzung am 28.01.2015 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 

Beitragsfähige Maßnahmen 
 
(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche 
Einrichtungen) erhebt die Gemeinde Bergfeld – sofern Erschließungsbeiträge nach den 
§§ 127 ff. BauGB nicht erhoben werden können – nach Maßgabe dieser Satzung 
Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
dieser öffentlichen Einrichtungen besondere Vorteile bietet.  

 
(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Straßen im 
Außenbereich, die die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 
NStrG). 

 
(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 

Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile 
einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbstständig nutzbaren Abschnitt 
einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.  

 
(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm 

bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt. 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 

 
1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für 

die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 
öffentlichen Einrichtungen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der 
von der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt 
der Bereitstellung; 
 

2. die Kosten für die Freilegung der Flächen; 
 

3. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 
Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und 
Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen 
und Ersatzleistungen wegen Veränderungen des Straßenniveaus; 
 

4. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von 
 
a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Rad- und Gehwegen, kombinierten Rad- und Gehwegen, 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
d) niveaugleichen Mischflächen, 
e) Beleuchtungseinrichtungen, 
f) Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der 

öffentlichen Einrichtungen, 
g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und 

Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind, 
i) Einrichtungen der Verkehrsberuhigung (z. B. Aufpflasterungen, Schwellen, etc.); 
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5. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von 
Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 
 

6. der Fremdfinanzierung; 
 

7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme 
bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind;  
 

8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 
 

(2) Die Gemeinde kann im Einzelfall durch ergänzende Satzung bestimmen, dass über die 
genannten Kosten hinaus weitere genau bezeichnete Kosten zum beitragsfähigen 
Aufwand gehören. 

 
§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 

 
(2) Der Aufwand für 

 
1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus, 

 
wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet. 
 

§ 4 
Vorteilsbemessung 

 
(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses von dem beitragsfähigen 

Aufwand den Teil, der auf die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die 
Allgemeinheit oder die Gemeinde entfällt.  
 

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand beträgt: 
 
1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Anliegerverkehr 

dienen sowie bei verkehrsberuhigten Wohnstraßen und nicht  
befahrbaren Wohnwegen 75 v. H. 

 
2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem innerörtlichen Verkehr 

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitstreifen  
sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten  
und Bushaltestellen auch innerhalb von Parkstreifen,  
Radwege sowie Ersatzleistungen wegen Veränderungen  
des Straßenniveaus 40 v. H. 

b) für Randsteine und Schrammborde, Gehwege sowie  
Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung 60 v. H. 

c) für Beleuchtungseinrichtungen, für Rinnen und andere  
Einrichtungen der Oberflächenentwässerung sowie  
kombinierte Rad- und Gehwege 50 v. H. 

d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und  
Bushaltestellen 70 v. H. 

e) für niveaugleiche Mischflächen 50 v. H. 
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3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem  
Durchgangsverkehr dienen 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitstreifen  

sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten  
und Bushaltestellen auch innerhalb von Parkstreifen,  
Radwege sowie Ersatzleistungen wegen Veränderungen  
des Straßenniveaus 25 v. H. 

b) für Randsteine und Schrammborde, Gehwege sowie  
Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung 40 v. H. 

c) für Beleuchtungseinrichtungen, für Rinnen und andere  
Einrichtungen der Oberflächenentwässerung sowie  
kombinierte Rad- und Gehwege 35 v. H. 

d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten  
und Bushaltestellen 50 v. H. 
 

4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG 
(Wirtschaftswege) 75 v. H. 
 

5. bei Fußgängerzonen 50 v. H. 
 
(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst 

zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden. 
 

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch 
eine ergänzende Satzung von den Anteilen nach Absatz 2 abweichen, wenn wichtige 
Gründe dafür sprechen. 

 
§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 
 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines 
bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die 
Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, 
die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.  
 

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im 
bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach § 6. Für die übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden 
Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der 
Grenze einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB – richtet sich die Ermittlung des 
Nutzungsfaktors nach § 7. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, 

 
1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der 

Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; 
 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 
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3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB liegen und bei 
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich; 
 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB besteht, 
 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 
im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 Metern 
zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrichtung 
angrenzen oder lediglich durch einen Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche 
zwischen der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und 
einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 Metern zu ihr verläuft; 

 
5. die über die sich nach Nummer 2 oder Nummer 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus 

bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4 lit. b) der der öffentlichen Einrichtung zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, 
der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 
 

(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die  
 
1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. 

Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden,  

 
oder 
 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen 

entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar 
sind (landwirtschaftliche Nutzung), 

 
ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu 
legen, die von den Regelungen in Absatz 3 nicht erfasst wird. 
 

§ 6 
Nutzungsfaktoren für baulich oder gewerblich nutzbare Grundstücke 

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 

baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 
 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Kirchengebäude und Biogasanlagen werden stets wie eine 
Bebauung mit einem Vollgeschoss behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der 
Besonderheit des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landesbebauung, so 
werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und 
bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 2,20 m Höhe 
des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 
 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 
Vollgeschoss um 0,25. 
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(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Absatz 3 bestimmten 
Flächen bei Grundstücken, 

 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 

Abs. 3 Nr. 1 und 2), 
 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 
 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe- Industrie- und Sondergebieten 
i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die 
durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 
abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

 
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 

baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 
3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 
abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

 
d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet werden 

dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 
 
e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, 

die Zahl von einem Vollgeschoss; 
 
f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 

Zahl von zwei Vollgeschossen; 
 
g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren 
Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 
BauGB) Berechnungswert nach lit. a) bis c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) bis g) oder die 

Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich 
nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach 
Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 
 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Absatz 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie  
 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Vollgeschosse. 
 

(4) Der sich aus Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 ergebende Nutzungsfaktor wird 
vervielfacht mit 
 
1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 

oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4a 
BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung 
innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder 
überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (wie beispielsweise 
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Verwaltungs-, Schul-, Post-, und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt 
wird; 
 

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 
Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 11 BauNVO liegt. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 
(1) Für die Flächen nach § 5 Absatz 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die  

 
1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder 

gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- 
und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles so genutzt werden 0,5 
 

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in 
einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche 
Nutzung), wenn 
 
a) sie ohne Bebauung sind, bei 

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren 
 Wasserflächen 0,0167 
ab) Nutzung als Grünland, Ackerland oder  
 Gartenland 0,0333 
ac) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau) 1,0 

 
b) sie einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren 
 Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze,  
 Dauer-Kleingärten, Campingplätze ohne Bebauung  0,5 
 
c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder  

landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden  
sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche  
der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,  
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere  
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a) 1,0 

 
d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht,  

für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der  
Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, mit  
Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere  
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. b) 1,0 

 
e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich  

rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die  
Grundflächenzahl 0,2 ergibt, mit Zuschlägen von je 0,375 für das  
zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
für die Restfläche gilt lit. a) 1,5 

 
f) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hofstellen Biogasanlagen 
 gewerblich betrieben werden, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch 
 aus der Grundfläche der Einrichtungen der Biogasanlage geteilt durch  
 die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, für die Restfläche gilt lit. a) 1,5 
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g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35  
 Absatz 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen 
 

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbe- 
 betrieben dienen, mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite 

und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss 1,5 
 

ab) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung mit Zuschlägen  
von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich  
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a). 1,0 

 
(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Absatz 1 dieser Satzung. 
 

§ 8 
Aufwandsspaltung 

 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag selbstständig 
erhoben werden für: 
 
1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung; 
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme; 
3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Fahrbahn; 
4. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Radwege oder eines von ihnen; 
5. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Gehwege oder eines von ihnen; 
6. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter 

Rad- und Gehwege oder eines von ihnen; 
7. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung; 
8. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Beleuchtungseinrichtungen der öffentlichen Einrichtung; 
9. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Parkflächen, 
10. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des 

Straßenbegleitgrüns. 
 

§ 9 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 

 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der 

Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 

(3) Bei der Abrechnung von selbstständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht 
mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem 
Abschnittsbildungsbeschluss. 
 

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die 
technischen Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm 
fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist. 
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§ 10 
Vorausleistungen 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, 
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist.  
Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der 
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
 

§ 11 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so 
ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines 
Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 auf dem 
Wohnungs- oder Teileigentum. 

 
§ 12 

Beitragsbescheid 
 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt. 
 

§ 13 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 14 
Ablösung 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch 

Vertrag vereinbart werden. 
 

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme im Sinne von 
§ 1 entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden 
Unternehmerrechnungen und im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den 
Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen 
Einrichtungen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu 
verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden 
öffentlichen Einrichtung besteht. 

 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 



ABL Nr. 2/2015 

68 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 17.12.2001 außer Kraft. 
 
Bergfeld, den 28.01.2015 
 
Düsterhöft     (L. S.) 
Bürgermeisterin 
 
BEKANNTMACHUNG 
 
des Flecken Brome  
 
Der Rat des Fleckens hat am 31.10.2011 den Bebauungsplan „Bahnhofstraße Sondergebiet 
Einzelhandel“ im OT Brome als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung liegen während der Sprechstunden der Verwaltung im 
Gemeindebüro zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.5 
 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3, Satz 2 BauGB genannten Vorschriften unbeachtlich ist, 
wenn die Verletzung der Vorschriften nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung 
des oben genannten Bebauungsplanes schriftlich gegenüber dem Flecken Brome geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung der Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird 
hingewiesen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der oben genannte Bebauungsplan in Kraft. 
 
Brome, den 17.02.2015 
 
Borchert     (L. S.) 
Bürgermeister 
 

                                                 
5 abgedruckt auf Seite 99 dieses Amtsblattes 
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Satzung 
 

zur Änderung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und 
Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder, Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte  

sowie ehrenamtlich tätige Personen in der Samtgemeinde Hankensbüttel  
in der Fassung vom 23.02.2012 

 
Aufgrund der §§ 10, 44 und 55 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Hankensbüttel in seiner Sitzung am 
17. Dezember 2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 8 – Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr – erhält folgende 
Fassung: 
 
(1) Unter gleichzeitiger Abgeltung sämtlicher Auslagen und des Verdienstausfalls 
erhalten folgende Ehrenbeamte bzw. ehrenamtlich Tätige eine monatliche 
Aufwandsentschädigung: 
 
a) Gemeindebrandmeister 170,00 €  
b) Stellvertretender Gemeindebrandmeister 85,00 €  
c) Ortsbrandmeister -Stützpunkt- 70,00 € 
d) Stellvertretender Ortsbrandmeister -Stützpunkt- 31,00 € 
e) Ortsbrandmeister der übrigen Ortswehren 57,00 € 
f) Stellvertretender Ortsbrandmeister der übrigen Ortswehren 21,00 € 
g) Gerätewart -Stützpunkt- 35,00 € 
h) Samtgemeindejugendfeuerwehrwart 35,00 € 
i) Übrige Jugendfeuerwehrwarte 22,00 € 
j) Samtgemeindesicherheitsbeauftragter 24,00 € 
k) Samtgemeindeausbildungsleiter 26,00 € 
l) Stellvertretender Samtgemeindeausbildungsleiter 26,00 € 
m) Samtgemeindeatemschutzbeauftragter 31,00 € 
n) Zeugwart 26,00 € 
o) Spielmannszugführer(in) 20,00 € 
p) Kinderfeuerwehrwart 15,00 € 
q) Funkbeauftragter 25,00 € 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
Hankensbüttel, 9. Februar 2015 
 
Taebel      (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
 

Hauptsatzung der Gemeinde Ribbesbüttel 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ribbesbüttel in seiner Sitzung am 19.12.2012 
folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 



ABL Nr. 2/2015 

70 

§ 1  
Name (Bezeichnung, Rechtsstellung) und Sitz 

 
1. Die Gemeinde führt den Namen "Gemeinde Ribbesbüttel".  
 
2. Sie hat die Rechtsstellung einer kreisangehörigen Gemeinde.  
 
3. Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Isenbüttel an.  
 
4. Sie hat ihren Sitz in Ribbesbüttel, Landkreis Gifhorn. Das Gebiet der Gemeinde besteht 

aus den Ortsteilen Ausbüttel, Ribbesbüttel und  Vollbüttel. 
 

§ 2  
Hoheitszeichen, Dienstsiegel 

 
1. Das Wappen der Gemeinde Ribbesbüttel zeigt auf schwarzem Grund eine silberne 

Schachtung im oberen Bereich und eine sechsblättrige Rose im unteren Bereich.  
 
2. Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Ribbesbüttel, 

Landkreis Gifhorn“.  
 
3. Eine Verwendung des Gemeindewappens und Gemeindenamens zu nichtbehördlichen 

Zwecken ist nur mit Genehmigung der Gemeinde zulässig. 
 

§ 3 
Wertgrenzen für Ratsaufgaben 

 
1. Über Rechtsgeschäfte nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG beschließt der Gemeinderat, 

wenn der Vermögenswert 5.000,00 Euro übersteigt. Dies gilt nicht für Verfügungen über 
bewilligte Haushaltsmittel.  

 
2. Über Verträge der Gemeinde nach § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG mit Ratsmitgliedern und 

sonstigen Mitgliedern von Ausschüssen beschließt der Rat, wenn es sich nicht um 
Verträge aufgrund einer förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte der laufenden 
Verwaltung handelt, deren Vermögenswert 500,00 Euro nicht übersteigt.  

 
3. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 

Zuwendungen mit einem Wert von über 100 Euro bis zu 2.000 Euro entscheidet der 
Verwaltungsausschuss (§§ 111 Abs. 7 NKomVG, 25a GemHKVO).  

 
§ 4  

Verwaltungsausschuss 
 
Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsausschusses als 
Zuhörer teilzunehmen.  
 

§ 5  
Vertreter des Bürgermeisters 

 
1. Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung aus den Beigeordneten zwei ehrenamtliche 

Vertreter/-innen und/oder Vertreter/-innen des Bürgermeisters, die sie oder ihn bei der 
repräsentativen Vertretung der Gemeinde, bei der Einberufung des Rates, des 
Verwaltungsausschusses einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung, der Leitung 
der Sitzungen des Verwaltungsausschusses, der Verpflichtung der Ratsfrauen und 
Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung vertreten. Der Rat beschließt über die 
Reihenfolge der Vertretung.  
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2. In Verwaltungsangelegenheiten wird der Bürgermeister vom 1. stellvertretenden 

Bürgermeister als allgemeiner Verwaltungsvertreter, bei dessen Verhinderung vom 
2. stellvertretenden Bürgermeister, vertreten.  

 
§ 6  

Einwohnerversammlungen 
 
1. Der Bürgermeister unterrichtet die Einwohner in öffentlichen Sitzungen des Rates über 

wichtige Angelegenheiten der Gemeinde.  
 
2. Der Bürgermeister unterrichtet die Einwohner in Einwohnerversammlungen für die ganze 

Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes rechtzeitig und umfassend über die 
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der 
Gemeinde. Dabei haben die Einwohner Gelegenheit zu Fragen und zur 
Meinungsäußerung und Anspruch auf Erörterung. Weitergehende Vorschriften über 
förmliche Beteiligungs- und Anhörungsverfahren bleiben unberührt.  

 
3. Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gem. § 8 mindestens 7 

Tage vor der Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen.  
 

§ 7 
Anregungen und Beschwerden an den Rat 

 
1. Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 

Anregungen und Beschwerden in Angelegenheit der Gemeinde an den Rat zu wenden. 
Der Bürgermeister leitet an den Rat gerichtete Eingaben an diesen weiter. Der Rat kann 
die Erledigung dem Verwaltungsausschuss übertragen. Der Bürgermeister unterrichtet 
den Antragsteller über die Art der Erledigung.  

 
2. Nicht ausdrücklich an den Rat gerichtete Anregungen und Beschwerden erledigt der 

Bürgermeister. Er entscheidet über die Unterrichtung des Rates.  
 
3. Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren 

Personen bei der Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu 
benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen 
oder Antragstellern können bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden.  

 
4. Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 3 

nicht entsprochen ist.  
 
5. Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde zum 

Gegenstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von 
der/dem Bürgermeister(in) ohne Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit 
Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch 
Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten etc.).  

 
6. Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die 

guten Sitten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne 
Beratung zurückzuweisen.  

 
7. Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren 

Gegenstand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder 
Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides 
ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues 
Sachvorbringen enthält.  
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8. Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss 

übertragen, sofern für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG 
ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Verwaltungsausschuss können Anregungen 
oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse überweisen. Der 
Bürgermeister unterrichtet den Antragsteller über die Art der Erledigung.  

 
§ 8  

Verkündungen, öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen 
 
1. Satzungen, Verordnungen sowie öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde werden 

im amtlichen Verkündungsblatt "Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn" veröffentlicht.  
 
2. Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile von Satzungen, so kann die 

Verkündung dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie in der Gemeindeverwaltung 
Ribbesbüttel während der Dienststunden öffentlich ausgelegt werden und in der 
Verkündung des textlichen Teils der Satzungen auf die Dauer und den Ort der Auslegung 
hingewiesen wird (Ersatzverkündung). Die Ersatzverkündung ist nur zulässig, wenn der 
Inhalt der Pläne, Karten oder Zeichnungen im textlichen Teil der Satzungen in groben 
Zügen beschrieben wird. In einer Anordnung sind Ort und Dauer der Auslegung genau 
festzulegen.  

 
3. Ortsübliche Bekanntmachungen - insbesondere Ort, Zeit und Tagesordnungen der 

Sitzungen des Rates - werden in den Aushangkästen der Gemeinde Ribbesbüttel, in den 
Orten Ausbüttel (Scheune Plate), Ausbüttel-Siedlung (Einmündung Lange Straße), 
Ribbesbüttel (Gutsstraße/Dorfstraße) und Vollbüttel (Hauptstraße vor dem Vollbütteler 
Saal) veröffentlicht. 

 Die Dauer des Aushangs beträgt eine Woche, soweit durch Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist.  

 
§ 9 

Funktionsbezeichnungen in weiblicher Form 
 
Funktionsbezeichnungen, die in der Hauptsatzung oder in sonstigen Bekanntmachungen 
oder Veröffentlichungen der Gemeinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im 
amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen 
Sprachform verwendet.  
 

§ 10  
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung (vom Rat am 19.12.2012 beschlossen) tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft.  
Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 10.05.1997 und die 1. Änderung vom 25.06.2001 
sowie die 2. Änderung vom 20.06.2007 außer Kraft.  
 
Ribbesbüttel, den 15.09.2014 
 
Kehlert      (L. S.) 
Bürgermeister 
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I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
der Gemeinde Leiferde für das Haushaltsjahr 2015 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Leiferde in der Sitzung am 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  3.763.900 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  3.848.800 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  3.536.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  3.426.000 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  132.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  269.800 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  3.669.100 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  3.695.800 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 Euro 
festgesetzt. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 420 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
Leiferde, 15.12.2014 
 
Wrede      (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 02.03. bis einschl. 
10.03.2015 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im 
Rathaus der Samtgemeinde Meinersen öffentlich aus. 
 
Leiferde, 19.02.2015 
 
Wrede 
Gemeindedirektor 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der ersten Eröffnungsbilanz 2010 

gem. § 156 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
 
Der Rat der Gemeinde Müden (Aller) hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 die erste 
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Müden (Aller) zum 1. Januar 2010 beschlossen. 
 
Die erste Eröffnungsbilanz liegt mit dem Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes in 
der Zeit vom 
 

02.03.2015 bis 10.03.2015 
 
bei der Samtgemeinde Meinersen, Kämmereiamt, Hauptstraße 1, 38536 Meinersen, und im 
Gemeindebüro Müden (Aller), Hauptstraße 12, 38539 Müden (Aller), während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Müden (Aller), den 10.02.2015 
 
Montzka 
Gemeindedirektor 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung "Ohnhorst Südost II"  
 
Der Rat der Gemeinde Meine hat in seiner Sitzung am 15.12.2014 die Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung "Ohnhorst Südost II" als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie die dazugehörige Begründung beschlossen. 
. 
Der räumliche Geltungsbereich der o. g. Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ist der 
anliegenden Gebietsabgrenzung zu entnehmen.6 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Satzung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung einschließlich ihrer Begründung kann in der 
Verwaltung der Gemeinde Meine, Abbesbütteler Straße 4 in 38527 Meine, während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Einen Terminwunsch außerhalb der 
Sprechzeiten bitte vorher unter der Durchwahl 05304 91110 vereinbaren. Über den Inhalt der 
Planung kann umfassend Auskunft verlangt werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB die Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 des BauGB bezeichneten Vorschriften 
dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der 
zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch die Planung eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Die Bürgermeisterin 
 
In Vertretung     (L. S.) 
Frank 
 
Satzung über die Verringerung der Zahl der zu wählenden Ratsfrauen und Ratsherren  

in der Samtgemeinde Wesendorf 
 
Aufgrund der §§ 10, 46 Abs. 4 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Vertretung der Samtgemeinde 
Wesendorf in ihrer Sitzung am 29. Januar 2015 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Verringerung 
 
Die Zahl der zu wählenden Ratsfrauen und Ratsherren wird für die am 1. November 2016 
beginnende Wahlperiode um vier verringert. 
 

                                                 
6 abgedruckt auf Seite 100 dieses Amtsblattes 
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§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Wesendorf, den 29. Januar 2015 
 
Weber 
Samtgemeindebürgermeister 
 

2. Änderung der Satzung 
über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder, 
Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Personen in der Samtgemeinde Wesendorf 

(Entschädigungssatzung) vom 15.12.2010 
 
Aufgrund der §§ 10, 44 und 54 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Samtgemeinde Wesendorf in seiner Sitzung am 29.01.2015 folgende Änderung 
der Entschädigungssatzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 

§ 9 Absatz 1 wird Buchstaben a) wie folgt geändert: 
 
Ummern 140,00 Euro 
 
Wagenhoff 115,00 Euro 
 
Wahrenholz 350,00 Euro 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft. 
 
Wesendorf, den 29.01.2015 
 
Weber 
Samtgemeindebürgermeister 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wahrenholz 
für das Haushaltsjahr 2014 

 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Wahrenholz in der Sitzung am 15.12.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
beschlossen: 
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§ 1 

 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 
  

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge 

 
 
 

-Euro- 

 
erhöht  

um 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
vermindert  

um 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
und damit der 

Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans 

einschließlich der 
Nachträge 

festgesetzt auf 
 

-Euro- 
1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     
ordentliche Erträge 2.594.500 241.000 0 2.835.500 
ordentliche Aufwendungen 2.594.500 241.000 0 2.835.500 
außerordentliche Erträge 0 137.200 0 137.200 
außerordentliche Aufwendungen 0 137.200 0 137.200 
Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

2.477.100 241.000 0 2.718.100 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

2.357.000 196.400 0 2.553.400 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 

1.377.500 960.400 0 2.337.900 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

2.098.200 571.900 0 2.670.100 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

600.600 0 0 600.600 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

0 0 0 0 

 
Nachrichtlich:      
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

4.455.200 1.194.400 0 5.656.600 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

4.455.200 762.800 0 5.223.500 

 
§ 2 

 
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird 
nicht verändert. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze werden nicht geändert: 
 
Wahrenholz, den 15.12.2014 
 
Evers 
Bürgermeisterin 
 

II. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit 
verkündet. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG  erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn 
am 11.02.2015 unter dem Az. 111-09-02/10-1 erteilt worden. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 115 Abs. 1 Satz 2 
NKomVG vom 02.03. bis einschließlich 10.03.2015 während der Geschäftszeiten zur 
Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf öffentlich 
aus. 
 
Wahrenholz, den 23.02.2015 
 
Evers 
Bürgermeisterin 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Der Rat der Gemeinde Wahrenholz hat am 20.02.2015 den Bebauungsplan. „An der 
Wiesenstraße“ mit ÖBV gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) als Satzung 
beschlossen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung liegen während der Sprechstunden der Verwaltung im 
Gemeindebüro, An der Sägemühle 1, 29399 Wahrenholz, zur Einsicht aus.  
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.7 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2114) in der zurzeit geltenden Fassung eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches für die 
Rechtswirksamkeit der Satzung nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich ist, wenn 
 
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt 

waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend 
ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 
 

                                                 
7 abgedruckt auf Seite 101 dieses Amtsblattes 
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2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 
Abs. 2, §§ 4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in Verbindung 
mit § 13a Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35 Abs. 6 Satz 5 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften 
einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der 
Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, welche Arten 
Umwelt bezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 
3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 2 und § 13a Abs. 2 
Nr. 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass 
von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei Anwendung des 
§ 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1) die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt 
worden sind; 
 

3. die Vorschriften über die Begründung der Satzung sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 
Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in 
Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in 
unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht 

erteilt oder der mit der Bekanntmachung der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht 
erreicht worden ist. 

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten 
unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein 
berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 2 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung für die 
Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne auch unbeachtlich ist, wenn 
 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstständigen Bebauungsplanes (§ 8 

Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die 
Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes aus dem 

Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen 

Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 

Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a aufgestellt worden sind, 
gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes: 
 
1.  Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des 

Bebauungsplans unbeachtlich. 
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2. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als 
ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist 
unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht 
beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des 
Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
3. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt 

als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan 
nicht die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die 
Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung und die 
Behebung von Fehlern unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn aufgrund des 
Inkrafttretens dieses Bebauungsplanes für sie die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile (Vertrauensschaden; Begründung von Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten; Bindung für Bepflanzungen; Änderung oder Aufhebung einer zulässigen 
Nutzung) eingetreten sind. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Der Entschädigungsanspruch erlischt nach § 44 Abs. 4 
BauGB, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
genannten Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht wird. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
21. Febr. 2015 
 
Evers 
Bürgermeisterin 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wesendorf 
für das Haushaltsjahr 2014 

 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Wesendorf in der Sitzung am 17.12.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
beschlossen: 
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§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 
  

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge 

 
 
 

-Euro- 

 
erhöht  

um 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
vermindert  

um 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 

einschließlich der 
Nachträge 

festgesetzt auf 
-Euro- 

1 2 3 4 5 
Ergebnishaushalt     
ordentliche Erträge 3.371.200 149.200 0 3.520.400 

ordentliche Aufwendungen 3.393.600 126.800 0 3.520.400 

außerordentliche Erträge 0 0 0 0 

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 
Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

3.148.600 149.200 0 3.297.800 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

3.129.900 57.800 0 3.187.700 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.600 0 0 6.600 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.496.000 547.900 0 2.043.900 
Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

0 2.000.000 0 2.000.000 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

0 0 0 0 

Nachrichtlich:      
Gesamtbetrag der Einzahlungen des 
Finanzhaushalts 

3.155.200 2.149.200 0 5.304.400 

Gesamtbetrag der Auszahlungen des 
Finanzhaushalts 

4.625.900 605.700 0 5.231.600 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird geenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 2.000.000 Euro erhöht und damit auf 2.000.000 Euro 
neu festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird 
nicht verändert. 
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§ 5 
 

Die Steuersätzehebesätze werden nicht geändert: 
 
Wesendorf, den 17.12.2014 
 
Schulz 
Gemeindedirektor 
 

II. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit 
verkündet. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn 
am 11.02.2015 unter dem Az. 111-09-02/10-1 erteilt worden. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 115 Abs. 1 Satz 2 
NKomVG vom 02.03. bis einschließlich 10.03.2015 während der Geschäftszeiten zur 
Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf öffentlich 
aus. 
 
Wesendorf, den 23.02.2015 
 
Schulz 
Gemeindedirektor 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE 
 

Verbandsordnung 
für den Sparkassenzweckverband 

Gifhorn-Wolfsburg 
 
Aufgrund der §§ 21 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) in der Fassung vom 21. Dezember 2011 (Nds. 
GVBl. S. 493), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279), 
i. V. m. § 12 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16. Dezember 2013 (Nds. GVBl. S. 307), sowie der Verordnung über 
Sparkassenzweckverbände (SpZwVerbVO) vom 20. November 2006 (Nds. GVBl. S. 562) 
hat die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Gifhorn-Wolfsburg in ihrer 
Sitzung am 13. November 2014 folgende Verbandsordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Verbandsmitglieder, Name, Sitz 

 
(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes – im Folgenden „Verband“ genannt – sind der 
Landkreis Gifhorn und die Stadt Wolfsburg. 
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(2) Der Verband trägt den Namen 
 
„Sparkassenzweckverband Gifhorn-Wolfsburg“. 
 
Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.  
 
Der Verband hat seinen Sitz in Gifhorn und führt das dieser Verbandsordnung beigedruckte 
Siegel. 
 
 

(Siegelabdruck) 
 
 
(3) Der Verband ist Mitglied des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbands, 
Hannover.  
 

§ 2 
Aufgabe, Zweck, Beteiligungsverhältnis 

 
(1) Der Verband ist Träger der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (im Folgenden „Sparkasse“ 
genannt). 
 
(2) Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe der 
Vorschriften des Niedersächsischen Sparkassengesetzes (NSpG) in der jeweils geltenden 
Fassung.  
 
(3) An dem Verband sind beteiligt: 
 
der Landkreis Gifhorn zu 60 v. H. 
die Stadt Wolfsburg zu 40 v. H. 
 

§ 3 
Organe 

 
Organe des Verbands sind die Verbandsversammlung und die Verbandsgeschäftsführerin 
oder der Verbandsgeschäftsführer.  
 

§ 4 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus folgenden Personen: 
 
a) Den Hauptverwaltungsbeamtinnen oder den Hauptverwaltungsbeamten der 

Verbandsmitglieder; die Vertretung eines Verbandsmitglieds (z. B. Rat, Kreistag) kann auf 
Vorschlag der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten 
abweichend davon eine andere Beschäftigte oder einen anderen Beschäftigten des 
Verbandsmitglieds in die Verbandsversammlung entsenden. Ist die 
Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte eines Verbandsmitglieds 
ehrenamtliche Geschäftsführerin oder ehrenamtlicher Geschäftsführer des Verbandes, so 
entsendet die Vertretung des betreffenden Verbandsmitglieds ein anderes ihrer Mitglieder 
in die Verbandsversammlung. 

 
b) 13 weitere Vertreterinnen oder Vertreter, von denen der Landkreis Gifhorn 8 und die Stadt 

Wolfsburg 5 Personen entsenden. Die vorstehend genannten Vertreterinnen oder 
Vertreter müssen für die Vertretung des jeweiligen Verbandsmitglieds wählbar sein. 
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(2) Die Stimmen der Verbandsmitglieder können nur einheitlich abgegeben werden. Die 
Stellvertretung der in Absatz 1 Buchstabe a) Satz 1 genannten Personen bestimmt das 
jeweilige Verbandsmitglied. Im Übrigen können die Vertreterinnen oder Vertreter desselben 
Verbandsmitglieds sich gegenseitig vertreten oder durch eine Ersatzperson nach Absatz 3 
vertreten werden.  
 
(3) Für die in Absatz 1 Buchstabe a) Satz 2 und Buchstabe b) genannten Vertreterinnen oder 
Vertreter können von der jeweiligen Vertretung der Verbandsmitglieder Ersatzpersonen 
benannt werden. Die Ersatzpersonen müssen ebenfalls für die Vertretung des jeweiligen 
Verbandsmitglieds wählbar sein.  
 

§ 5 
Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Vertreterinnen oder Vertreter der Verbandsmitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchstabe a) 
Satz 2 und Buchstabe b) und die Ersatzpersonen nach § 4 Abs. 3 dieser Verbandsordnung 
werden für die Dauer der allgemeinen Wahlperiode (§ 47 Abs. 2 NKomVG) entsandt; § 71 
Abs. 9 Sätze 2 bis 4 NKomVG bleibt unberührt. Nach Ablauf der allgemeinen Wahlperiode 
führen die Vertreterinnen oder Vertreter im Sinne des Satzes 1 ihre Tätigkeit bis zum 
Amtsantritt ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger fort.  
 
(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben die Interessen des sie entsendenden 
Verbandsmitglieds zu verfolgen. Sie sind an die Beschlüsse der Vertretung und des 
Hauptausschusses des entsendenden Verbandsmitglieds gebunden.  
 
(3) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung erlischt, wenn die Voraussetzung der 
Entsendung nicht mehr besteht. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Wahlperiode aus, so 
bestimmt das Verbandsmitglied, das die Ausscheidende oder den Ausscheidenden entsandt 
hatte, die Nachfolgerin oder den Nachfolger. Beim Ausscheiden einer Ersatzperson wird 
entsprechend verfahren. 
 

§ 6 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
Die Verbandsversammlung beschließt über 
 
1. Änderungen der Verbandsordnung,  
 
2. die Wahl ihrer oder ihres Vorsitzenden sowie der oder des stellvertretenden 

Vorsitzenden, 
 
3. die Wahl der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers sowie der 

Stellvertreterin oder des Stellvertreters, 
 
4. die Bestimmung einer anderen Person i. S. d. § 8 Abs. 2 S. 3 dieser Verbandsordnung, 
 
5. den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen, 
 
6. die Berufung der Mitglieder des Verwaltungsrats, 
 
7. die Zustimmung zur Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
 
8. die Zustimmung zur Ernennung und zur Abberufung der oder des Vorsitzenden des 

Vorstands und ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihres oder seines Stellvertreters, 
 
9. die Erteilung der Entlastung gegenüber dem Verwaltungsrat, 
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10. die Beschlussfassung über die Verwendung ausgeschütteter Überschüsse der 

Sparkasse, 
 
11. die Zustimmung zu der vom Verwaltungsrat der Sparkasse beschlossenen Aufnahme 

stiller Einlagen als haftende Eigenmittel, 
 
12. die Zusammenlegung der Sparkasse mit einer anderen Sparkasse und/oder die 

Übertragung der Trägerschaft auf einen anderen Träger, 
 
13. die Auflösung der Sparkasse, 
 
14. sonstige Angelegenheiten, über die nach den Vorschriften des Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetzes die Vertretung oder der Hauptausschuss beschließt. 
 
Die Beschlüsse nach Nr. 1, 12 und 13 bedürfen einer qualifizierten Mehrheit von drei Vierteln 
der Mitglieder der Verbandsversammlung. 
 

§ 7 
Sitzungen der Verbandsversammlung, Vorsitz in der Verbandsversammlung 

 
(1) In der ersten Sitzung nach Beginn der allgemeinen Wahlperiode (§ 47 Abs. 2 NKomVG) 
wählt die Verbandsversammlung unter der Leitung des ältesten anwesenden, hierzu bereiten 
Mitglieds aus ihrer Mitte eine Vertreterin oder einen Vertreter eines Verbandsmitglieds für die 
restliche Dauer der allgemeinen Wahlperiode zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung. Nach Ablauf der allgemeinen Wahlperiode führt die oder der 
Vorsitzende der Verbandsversammlung sowie die oder der stellvertretende Vorsitzende der 
Verbandsversammlung ihre oder seine Tätigkeit bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines 
Nachfolgers fort. Die Verbandsversammlung beschließt über die Vertretung der oder des 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung. 
 
(2) Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung lädt die Mitglieder der 
Verbandsversammlung schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung zu den Sitzungen der 
Verbandsversammlung ein. Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. Die oder der Vorsitzende 
stellt im Benehmen mit der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer 
die Tagesordnung auf; die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer 
kann die Aufnahme bestimmter Beratungsgegenstände verlangen. Zeit, Ort und 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen sind bekannt zu machen. Für den Ausschluss der 
Öffentlichkeit gilt § 64 NKomVG entsprechend. 
 
(3) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung die 
anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Verbandsmitglieder mehr als die Hälfte der 
gesamten Stimmenzahl der Verbandsversammlung erreichen. Die oder der Vorsitzende der 
Verbandsversammlung stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest.  
 
(4) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen gefasst. 
Jedes Mitglied der Verbandsversammlung hat eine Stimme; § 4 Abs. 2 Satz 1 sowie die 
§§ 12 und 13 dieser Verbandsordnung bleiben unberührt. Bei Stimmengleichheit ist ein 
Antrag abgelehnt. Es wird offen abgestimmt; die Verbandsversammlung kann in einer 
Geschäftsordnung abweichende Bestimmungen treffen. Bei Wahlen findet § 67 NKomVG 
entsprechende Anwendung. 
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(5) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus ihr 
muss ersichtlich sein, wann und wo die Sitzung stattgefunden hat, wer an ihr teilgenommen 
hat, welche Gegenstände verhandelt, welche Beschlüsse gefasst und welche Wahlen 
vorgenommen worden sind. Die Abstimmungs- oder Wahlergebnisse sind festzuhalten. 
Jedes Mitglied der Verbandsversammlung kann verlangen, dass in der Niederschrift 
festgehalten wird, wie es gestimmt hat; dies gilt nicht bei geheimer Stimmabgabe. Die 
Niederschrift ist von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung, 
der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer und der Protokollführerin 
oder dem Protokollführer zu unterzeichnen. Die Verbandsversammlung beschließt in der 
nächsten Sitzung über die Genehmigung der Niederschrift.  
 
(6) Der oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung obliegt die repräsentative 
Vertretung des Zweckverbands.  
 

§ 8 
Verbandsgeschäftsführung, 

Vertretung des Verbands 
 
(1) Die ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführerin oder der ehrenamtliche 
Verbandsgeschäftsführer wird von der Verbandsversammlung aus dem Kreis der 
Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder bzw. 
eines anderen Bediensteten nach § 4 Absatz 1 Buchstabe a) für die Dauer der Amtszeit der 
Hauptverwaltungsbeamtin bzw. des Hauptverwaltungsbeamten gewählt. Die 
Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer und die Stellvertreterin oder 
der Stellvertreter führen die Geschäfte nach Ablauf der Amtszeit bis zur Wahl einer 
Nachfolgerin oder eines Nachfolgers weiter; eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter bei 
einem vorzeitigen Ausscheiden der Verbandsgeschäftsführerin oder des 
Verbandsgeschäftsführers bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers der 
Verbandsgeschäftsführerin bzw. des Verbandsgeschäftsführers. 
 
(2) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer vertritt den Verband in 
Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren. Erklärungen, durch die 
der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind, sofern sie nicht 
gerichtlich oder notariell beurkundet werden, nur rechtsverbindlich, wenn sie von der 
Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer und von der oder dem 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung oder einer anderen von der Verbandsversammlung 
bestimmten Person handschriftlich unterzeichnet wurden oder von ihr oder ihm in 
elektronischer Form mit der dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur 
versehen sind. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung.  
 
(3) Der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer obliegen: 
 
1. Die Vorbereitung und die Ausführung der Beschlüsse der Verbandsversammlung, 
 
2. die Erfüllung der ihr oder ihm von der Verbandsversammlung übertragenen Aufgaben, 
 
3. die Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung. Die Verbandsversammlung kann 

sich jedoch im Einzelfall die Beschlussfassung vorbehalten. 
 
(4) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer sowie die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Verbandsgeschäftsführerin oder des 
Verbandsgeschäftsführers dürfen der Verbandsversammlung nicht angehören. Sie oder er 
nimmt an den Sitzungen der Verbandsversammlung teil und ist auf Verlangen zu den 
Gegenständen der Tagesordnung zu hören. Zur Teilnahme an den Sitzungen der 
Verbandsversammlung ist auch die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der 
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Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers berechtigt. Für die Mitglieder 
des Vorstands der Sparkasse gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(5) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer und die Stellvertreterin 
oder der Stellvertreter erhalten eine Aufwandsentschädigung gemäß der 
Entschädigungssatzung für den Sparkassenzweckverband. 
 

§ 9 
Verwaltung des Verbands; Deckung des Aufwands 

 
(1) Rechnungsjahr des Verbands ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des Verbands werden von der 
Sparkasse getragen. Dementsprechend wird nach den für Sparkassenzweckverbände 
geltenden sparkassenrechtlichen Bestimmungen auf den Erlass einer Haushaltssatzung, die 
mehrjährige Finanzplanung und die Jahresrechnung sowie die Bestimmung des zuständigen 
Rechnungsprüfungsamts verzichtet.  
 
(3) Wird der Verband für die Verbindlichkeiten der Sparkasse in Anspruch genommen (§ 2 
Abs. 2) oder erbringt er nach den geltenden sparkassenrechtlichen Bestimmungen 
Leistungen an die Sparkasse, so ist eine Verbandsumlage zu erheben. Die Höhe des 
Umlagebetrags für das einzelne Verbandsmitglied richtet sich nach seinem Anteil (§ 2 
Abs. 3). 
 

§ 10 
Aufwandsentschädigung, Ersatz für Auslagen und Verdienstausfall 

 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten eine Aufwandsentschädigung sowie 
Ersatz für Auslagen und Verdienstausfall gemäß der Entschädigungssatzung. 
 

§ 11 
Verwendung der Jahresüberschüsse 

 
Die Anteile des Reingewinns, die von der Sparkasse an den Verband abgeführt werden, 
werden unter den Verbandsmitgliedern nach dem Beteiligungsverhältnis aufgeteilt. Die 
Verbandsversammlung kann hiervon einstimmig abweichende Beschlüsse fassen. 
 

§ 12 
Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 

 
Die Aufnahme neuer Verbandsmitglieder ist nur durch Änderung der Verbandsordnung und 
nur zum Anfang bzw. Ende eines Kalenderjahres möglich.  
 

§ 13 
Änderung der Verbandsordnung, Auflösung des Zweckverbands, Zusammenlegung 

der Sparkasse, Übertragung der Trägerschaft 
 
(1) Beschlüsse über Änderungen der Verbandsordnung, die Auflösung des Verbands, die 
Zusammenlegung der Sparkasse mit einer anderen Sparkasse oder die Übertragung der 
Trägerschaft auf einen anderen Träger bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der 
Mitglieder der Verbandsversammlung. Der Beschluss über die Auflösung des Verbandes 
bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung aller Verbandsmitglieder. § 60 VwVfG findet 
entsprechende Anwendung. Die Auflösung wird frühestens mit der aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung eines Wechsels der Trägerschaft an der Zweckverbandssparkasse nach § 1 
Abs. 2 NSpG oder einer Auflösung der Zweckverbandssparkasse nach § 31 Abs. 3 NSpG 
wirksam.  
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(2) Die Abwicklung des Verbandes obliegt der Verbandsgeschäftsführerin oder dem 
Verbandsgeschäftsführer. Bis zur Beendigung der Abwicklung gilt der Verband als 
fortbestehend, soweit der Zweck der Abwicklung es erfordert. Das nach Erfüllung sämtlicher 
Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen fällt an die Verbandsmitglieder nach ihrem 
Beteiligungsverhältnis und ist von diesen für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 
 

§ 14 
Kündigung 

 
Ein Verbandsmitglied kann den Zweckverband nur aus wichtigem Grund und nur unter 
Einhaltung einer Frist von zwei Jahren zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. Mit dem 
Wirksamwerden der Kündigung ist der Verband aufgelöst. § 13 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 
dieser Verbandsordnung findet Anwendung. 
 

§ 15 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten des Verbandes werden von der 
Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Gifhorn wahrgenommen. 
 

§ 16 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen, soweit es sich um Änderungen der 
Verbandsordnung oder den Erlass oder die Änderung von Satzungen handelt, im Amtsblatt 
für den Landkreis Gifhorn und im Amtsblatt der Stadt Wolfsburg, im Übrigen in der Aller-
Zeitung, Gifhorner Rundschau, Wolfsburger Nachrichten, Wolfsburger Allgemeine Zeitung 
und im Isenhagener Kreisblatt.  
 

§ 17 
Inkrafttreten der Verbandsordnung, Außerkrafttreten der Zweckverbandssatzung 

 
(1) Diese Verbandsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verbandsordnung vom 6. November 2012 außer Kraft.  
 
Gifhorn, 13. November 2014 
 
[Hinweis: Die beschlossene Verbandsordnung ist der Kommunalaufsichtsbehörde beim 
Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport anzuzeigen (§§ 17 Abs. 2, 20 
NKomZG).] 
 

S a t z u n g 
 

über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten im 
Sparkassenzweckverband Gifhorn-Wolfsburg 

 
(Entschädigungssatzung) 

 
Aufgrund der § 8 Abs. 5 und § 10 der Verbandsordnung für den Sparkassenzweckverband 
Gifhorn-Wolfsburg hat die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Gifhorn-
Wolfsburg in ihrer Sitzung am 13. November 2014 folgende Entschädigungssatzung 
beschlossen: 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung regelt die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten im 
Sparkassenzweckverband Gifhorn-Wolfsburg. 
 

§ 2 
Aufwandsentschädigung 

 
Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer erhält eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 200,00 Euro monatlich. Die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers erhält eine 
Aufwandsentschädigung von 125,00 Euro monatlich. 
 

§ 3 
Aufwendungspauschale 

 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für die Teilnahme an einer Sitzung 

der Verbandsversammlung eine Aufwendungspauschale in Höhe von 100,00 Euro 
gemäß § 18 Abs. 1 NKomZG i. V. m. § 55 Abs. 1 Satz 3 NKomVG. 
 

(2) Mitgliedern der Verbandsversammlung, denen während der Wahrnehmung ihres 
Mandates Aufwendungen für die Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren entstehen, 
wird eine um 10,00 Euro pro Stunde erhöhte Aufwendungspauschale gewährt; der 
Aufwand ist gesondert geltend zu machen und nachzuweisen. 

 
§ 4 

Fahrtkosten 
 
Mit der Zahlung der Aufwendungspauschale sind die notwendigen Auslagen mit Ausnahme 
der Kosten für Fahrten innerhalb des Geschäftsgebietes der Sparkasse abgegolten. Als 
Ersatz für die anfallenden Fahrtkosten innerhalb des Geschäftsgebietes der Sparkasse 
erhalten die Mitglieder der Verbandsversammlung für die Teilnahme an einer Sitzung bei 
Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs die nachgewiesenen Kosten oder bei Nutzung eines 
privaten Kraftfahrzeuges ein pauschales Kilometergeld in Höhe von 0,26 Euro je Kilometer. 
 

§ 5 
Verdienstausfall 

 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten neben der Aufwendungspauschale 

auf Antrag den Ersatz ihres Verdienstausfalles bis zum Höchstbetrag von 30,00 Euro je 
Stunde. 

 
(2) Unselbstständig Tätigen wird der entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall 

ersetzt. Selbstständig Tätigen kann eine Verdienstausfallpauschale je Stunde gewährt 
werden, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens 
festgesetzt wird. Der Ersatz des Verdienstausfalles wird für jede angefangene Stunde der 
regelmäßigen Arbeitszeit berechnet. 

 
(3) Mitgliedern der Verbandsversammlung, die einen Haushalt mit zwei oder mehr Personen 

führen, keinen Verdienstausfall als unselbstständig oder selbstständig Tätige geltend 
machen können und denen im Bereich der Haushaltsführung ein Nachteil entsteht, der 
nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft 
ausgeglichen werden kann, wird auf Antrag ein Pauschalstundensatz in Höhe von 
30,00 Euro je Stunde gezahlt. 
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(4) Absatz 3 gilt für Mitglieder der Verbandsversammlung, die keine Ersatzansprüche als 
unselbstständig oder selbstständig Tätige geltend machen können, denen aber im 
beruflichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen 
versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, 
entsprechend. 

 
(5) Verdienstausfall wird auch für die Wegezeit gezahlt, wobei grundsätzlich je eine ½ 

Stunde für An- und Abfahrt berechnet werden können. Längere Wegezeiten sind bei 
Antragstellung jeweils besonders zu begründen. 

 
§ 6 

Fälligkeiten 
 
Die Entschädigungen und Aufwendungspauschalen werden nachträglich gezahlt. Soweit sie 
der Lohnsteuer-, Einkommensteuer- oder Sozialversicherungspflicht unterliegen, haben die 
Empfänger die sich daraus ergebenden Verpflichtungen selbst zu regeln. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Die Satzung ist im Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn und im Amtsblatt der Stadt Wolfsburg 
öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Satzung 

der 

Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 

 
__________________________________________________________________________ 

Inhaltsübersicht 
__________________________________________________________________________ 
 
§  1 Name, Sitz und Träger 

§  2 Aufgaben 

§  3 Allgemeine Grundsätze für die Geschäftspolitik der Sparkasse 

§  4 Organe 

§  5 Vorstand 

§  6 Vertretung, Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen 

§  7 Verwaltungsrat 

§  8 Sitzungen des Verwaltungsrates 

§  9 Kreditausschuss 

§ 10 Schweigepflicht 

§ 11 Veröffentlichung des Jahresabschlusses 

§ 12 Erlass von Satzungen 
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§ 13 Bekanntmachung von Satzungen 

§ 14 Inkrafttreten der Satzung 

 
Aufgrund des § 6 des Sparkassengesetzes für das Land Niedersachsen (NSpG) vom 
16. Dezember 2004 (Nds. GVBl. S. 609), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes 
vom 13. Oktober 2011 (Nds. GVBl. S. 353, 360), in Verbindung mit § 8 der Verbandsordnung 
für den Sparkassenzweckverband Gifhorn-Wolfsburg vom 6. November 2012, hat die 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Gifhorn-Wolfsburg in ihrer Sitzung 
vom 13. November 2014 folgende Neufassung der Satzung der Sparkasse Gifhorn-
Wolfsburg beschlossen:  
 

§ 1 
Name, Sitz und Träger 

 
(1) Die Sparkasse mit dem Sitz in Gifhorn hat den Namen “Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg”. 

Sie führt das dieser Satzung beigedruckte Siegel mit dieser Bezeichnung. 
 

 
 
(2) Die Sparkasse besitzt Mündelsicherheit gem. § 26 Nds. AGBGB. 
 
(3) Träger (§§ 5, 30 NSpG) ist der Sparkassenzweckverband Gifhorn-Wolfsburg. 
 
(4) Die Sparkasse ist Mitglied des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes. 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
(1) Die Sparkasse ist ein wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf 

der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den 
Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller 
Bevölkerungskreise und insbesondere des Mittelstands mit geld- und 
kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt in ihrem 
Geschäftsgebiet die kommunale Aufgabenerfüllung des Trägers im wirtschaftlichen, 
regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. 

 
(2) Die Sparkasse kann alle banküblichen Geschäfte betreiben, soweit nicht bestimmte 

Arten von Geschäften nach Maßgabe einer Sparkassenverordnung (§ 6 Abs. 1 NSpG) 
ausgeschlossen sind. Weitere Geschäfte, die auch von anderen Kreditinstituten 
üblicherweise ihren Kunden angeboten werden und mit zulässigen Geschäften der 
Sparkasse im engen Sachzusammenhang stehen, sind ebenfalls zulässig. 

 
(3) Die Sparkasse führt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; die Erzielung 

von Gewinn ist nicht Hauptzweck ihres Geschäftsbetriebs. 
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§ 3 
Allgemeine Grundsätze für die Geschäftspolitik der Sparkasse 

 
(1) Die Sparkasse führt ihre Geschäfte im Rahmen und unter Berücksichtigung ihres 

öffentlichen Auftrags. 
 
(2) Die Mittel der Sparkasse sind unter Berücksichtigung ausreichender Sicherheiten und 

Liquidität anzulegen. 
 
(3) Die Sparkasse errichtet und unterhält die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Durchfüh-

rung ihrer Geschäfte erforderlichen Filialen und sonstige Einrichtungen. 
 

§ 4 
Organe 

 
Organe der Sparkasse sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. 
 

§ 5 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern. 
 
(2) Der Vorstand leitet die Sparkasse in eigener Verantwortung nach Maßgabe des 

§ 10 NSpG. § 16 Abs. 4 und 5 NSpG bleiben unberührt. 
 
(3) Die Vorstandsmitglieder werden mit Zustimmung des Trägers durch den Verwaltungsrat 

für die Dauer von längstens fünf Jahren bestellt. Der Träger kann seine Zustimmung 
(§§ 9 Absatz 2 und 16 Absatz 2 NSpG) für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren erklä-
ren. 

 
§ 6 

Vertretung, Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen 
 
(1) Zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Sparkasse gemäß § 10 

Abs. 1 NSpG sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam berufen. Gegenüber 
Vorstandsmitgliedern wird die Sparkasse durch den Verwaltungsrat vertreten. Der 
Verwaltungsrat wird bei der Abgabe von Erklärungen und beim Empfang von an ihn 
gerichteten Erklärungen durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats vertreten. Der Verwaltungsrat beschließt, wer die Vorstandsmitglieder 
im Falle der Verhinderung vertritt. 

 
(2) Die Geschäftsordnung für den Vorstand kann bestimmen, dass ein Mitglied des Vor-

stands zusammen mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter oder für bestimmte 
Geschäftsarten zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter gemeinsam die Sparkasse 
vertreten können. In einzelnen Angelegenheiten kann der Vorstand eines seiner 
Mitglieder oder eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter allein mit der Vertretung der 
Sparkasse beauftragen. 

 
(3) Die Zeichnungsberechtigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist durch ein Unter-

schriftenverzeichnis bekannt zu geben, das in den Kassenräumen bereitgehalten und 
auf Wunsch zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt wird. 

 
(4) Die vom Vorstand oder von den dazu zeichnungsberechtigten Bediensteten der Spar-

kasse ausgestellten und mit dem Siegel der Sparkasse versehenen Urkunden sind öf-
fentliche Urkunden. 
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(5) Die Zeichnungsberechtigung wird für die Mitglieder des Vorstands von der oder dem 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats, im Übrigen vom Vorstand bescheinigt. 

 
§ 7 

Verwaltungsrat 
 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Er setzt sich zusammen aus 
 

1. der oder dem Vorsitzenden, 
 
2. 9 vom Träger entsandten Mitgliedern und 
 
3. den Mitgliedern, die nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz 

gewählt werden. 
 
(2) Der Verwaltungsrat berät den Vorstand und überwacht dessen Geschäftsführung. Er 

kann zu seiner Unterstützung aus seiner Mitte beratende Ausschüsse bilden. 
 
(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden zu Beginn ihrer Tätigkeit von der oder dem 

Vorsitzenden auf die ihren gem. § 15 und § 16 Abs. 6 NSpG obliegenden Pflichten 
hingewiesen und zu ihrer gewissenhaften Erfüllung verpflichtet. Hinweis und 
Verpflichtung sind aktenkundig zu machen. 

 
(4) Die oder der Vorsitzende und die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen am Gewinn der 

Sparkasse nicht beteiligt werden. 
 
(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben Anspruch auf angemessene Aufwandsent-

schädigung und Ersatz ihres Verdienstausfalls. Der Verwaltungsrat regelt das Nähere. 
 

§ 8 
Sitzungen des Verwaltungsrats 

 
(1) Die oder der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein und leitet seine Sitzungen. 
 
(2) Der Verwaltungsrat ist bei Bedarf, mindestens jedoch viermal im Jahr unter Mitteilung 

der Tagesordnung einzuberufen. Die oder der Vorsitzende muss den Verwaltungsrat 
einberufen, wenn ein Viertel der Mitglieder des Verwaltungsrats oder ein 
Vorstandsmitglied die Beratung oder Beschlussfassung über einen bestimmten 
Gegenstand beantragt. In dringenden Fällen kann im Umlaufverfahren beschlossen 
werden, wenn kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. 

 
(3) Über die Sitzung des Verwaltungsrats ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der oder 

dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu unterzeichnen ist. 
 

§ 9 
Kreditausschuss 

 
(1) Der Verwaltungsrat hat einen Kreditausschuss zu bilden. Der Kreditausschuss wirkt bei 

der Kreditvergabe mit. Er besteht aus der oder dem Vorsitzenden sowie vier vom Träger 
entsandten weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrats. Den Vorsitz führt die oder der 
Vorsitzende des Verwaltungsrats, im Fall der Verhinderung die oder der aus dem Kreis 
des Kreditausschusses gewählte stellvertretende Vorsitzende. Für die weiteren 
Mitglieder des Kreditausschusses wählt der Verwaltungsrat jeweils eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter aus seinen nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 NSpG vom Träger 
entsandten Mitgliedern. 
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(2) Der Kreditausschuss wird von der oder dem Vorsitzenden einberufen, so oft es die Ge-
schäfte erfordern. 

 
(3) Der Verwaltungsrat erlässt eine Geschäftsanweisung für den Kreditausschuss. Kredite 

bedürfen nach Maßgabe dieser Geschäftsanweisung der Zustimmung des 
Kreditausschusses. 

 
(4) Über die Sitzungen des Ausschusses ist eine Ergebnisniederschrift anzufertigen, die von 

der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses zu unterzeichnen ist. 
 

§ 10 
Schweigepflicht 

 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die Vorstandsmitglieder und die übrigen Beschäftigten 
der Sparkasse sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen ohne vorherige Genehmi-
gung über geheimhaltungsbedürftige Angelegenheiten der Sparkasse weder vor Gericht 
noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung erteilt hin-
sichtlich der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitglieder des Vorstands der 
Verwaltungsrat, hinsichtlich der übrigen Beschäftigten der Sparkasse der Vorstand. Dies gilt 
auch für die Zeit nach der Beendigung der Tätigkeit. 
 

§ 11 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 

 
Der Jahresabschluss wird veröffentlicht. 
 

§ 12 
Erlass von Satzungen 

 
Satzung und Änderungssatzungen beschließt der Träger nach Anhörung oder auf Vorschlag 
des Verwaltungsrats. § 6 Abs. 2 und 3 NSpG finden Anwendung. 
 

§ 13 
Bekanntmachung von Satzungen 

 
Satzung und Änderungssatzungen sind öffentlich bekannt zu machen. Die Regelungen des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) über die Verkündung von 
Rechtsvorschriften in Verbindung mit § 15 der Verbandsordnung für den 
Sparkassenzweckverband Gifhorn-Wolfsburg vom 6. November 2012 gelten entsprechend in 
der jeweiligen Fassung.  
 

§ 14 
Inkrafttreten der Satzung 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung außer Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung ist vom Träger am 13. November 2014 beschlossen worden. 
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D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN 
 

Änderung der 
Friedhofsgebührenordnung 

für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Knesebeck in Knesebeck 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (KABL. 1974 S. 1) und § 25 der 
Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Knesebeck in Knesebeck 
hat der Kirchenvorstand am 12.11.2014 folgende 1. Änderung der 
Friedhofsgebührenordnung vom 04.12.2012 beschlossen. 
 

§ 1 
 
In § 6 wird Absatz III wie folgt neu gefasst: 
 
„III. Gebühren für die Beisetzung: 
 
Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, ggf. Entfernung der Grünbepflanzung, Abräumen 
der Kränze und der überflüssigen Erde: 
 
1. Für eine Erdbestattung : 

a) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  350,00 € 
b) bei Verstorbenen ab 6. Lebensjahr 410,00 € 

 
2. Für eine Urnenbestattung 180,00 €“ 
 

§ 2 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung zu § 1 tritt zum 01.04.2015 nach 
ihrer Genehmigung nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Knesebeck, den 12.11.2014 
 
Der Kirchenvorstand: 
 
gez. Chr. Vom Brocke     gez. Schulze 
Vorsitzender       Kirchenvorsteher 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit kirchenaufsichtlich 
genehmigt. 
 
Wolfsburg , den 19.11.2014 
 
Der Kirchenkreisvorstand: 
 
gez. Löhmannsröben, Sn.     gez. Uta Heine 
Vorsitzende       Stellv. Vorsitzende 
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